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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur blutverträglichen Beschichtung von Kunst-
stoffoberflächen, bei dem aus einer Lösung oder 
Emulsion ein ionischer Komplex aus anionischem 
Heparin oder Heparin-Derivat und kationischem Ten-
sid stabil auf der Kunststoffoberfläche als haftende 
Beschichtung abgelagert wird.
[0002] Die Erfindung betrifft ferner eine blutverträg-
liche Beschichtung für Kunststoffoberflächen, mit ei-
nem ionischen Komplex aus anionischem Heparin 
oder Heparin-Derivat und kationischem Tensid.
[0003] Schließlich betrifft die Erfindung eine medizi-
nische Vorrichtung mit zumindest einer Kunststoffo-
berfläche, die eine derartige blutverträgliche Be-
schichtung aufweist.

Stand der Technik

[0004] Derartige Verfahren, Beschichtungen und 
medizinische Vorrichtungen sind aus dem Stand der 
Technik vielfach bekannt. Bei vielen medizinischen 
Behandlungen werden Kunststoffoberflächen ver-
wendet, die über längere oder kürzere Zeiträume mit 
dem Blut eines Patienten in Kontakt kommen. Bei 
derartigen Vorrichtungen handelt es sich beispiels-
weise um Einmalgeräte für eine Herz-Lungen-Ma-
schine, einen Oxygenator, einen Katheter, ein künst-
liches Herz, eine künstliche Niere, eine Gasaus-
tauschmembran oder eine vaskuläre Prothese, wo-
bei diese Aufzählung keineswegs als abschließende 
Aufzählung zu verstehen ist.
[0005] Um die Koagulation des mit diesen Kunst-
stoffoberflächen in Kontakt kommenden Blutes zu 
verhindern, ist es generell erforderlich, diese Kunst-
stoffoberflächen mit antithrombotischen Eigenschaf-
ten zu versehen. Zu diesem Zweck wird auf die 
Kunststoffoberflächen häufig eine heparinhaltige Be-
schichtung aufgebracht.
[0006] Aus der US 6,200,588 B1 ist in diesem Zu-
sammenhang ein Verfahren der eingangs genannten 
Art zur blutverträglichen Beschichtung von Kunst-
stoffoberflächen bekannt.
[0007] Zur Herstellung der Beschichtung wird aus 
einer Lösung ein ionischer Komplex aus anionischem 
Heparin und kationischem Tensid als stabil haftende 
Beschichtung auf der Kunststoffoberfläche abgela-
gert. Das kationische Tensid ist dabei eine Ammoni-
umverbindung mit vier aliphatischen Alkylgruppen, 
Versuche im Hause der Anmelderin haben nun über-
raschend gezeigt, dass eine derartige Beschichtung 
zwar antithrombogene Eigenschaften aufweist, im 
Gegensatz zu anderen bekannten Heparinbeschich-
tungen wie beispielsweise der Beschichtung „Bioline"
der Anmelderin bei Kontakt mit Humanblut eine un-
verhältnismäßig hohe Komplement-Aktivierung er-
zeugt. Die bekannte Beschichtung entspricht damit in 
diesem einen Punkt nicht dem, was unter guter Blut-
verträglichkeit verstanden wird.

[0008] Gute Blutverträglichkeit bedeutet für eine 
Oberfläche nämlich, dass sie bei Kontakt mit Blut we-
der die Blutgerinnung noch die Abwehrmechanismen 
des Körpers gegen die Fremdoberfläche anstößt.
[0009] Gerade die bei der bekannten Beschichtung 
überraschenderweise gefundene hohe Komple-
ment-Aktivierung ist besonders von Nachteil, denn 
sie führt zu systemischen Entzündungen und kann 
beispielsweise postoperatives Organversagen verur-
sachen.
[0010] In der Literatur wird vor diesem Hintergrund 
eine Reduzierung der Komplement-Aktivierung um-
fassend diskutiert; siehe beispielsweise Videm et al. 
in J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1992; 103: 806-813, 
und Baufreton et al., Perfusion 1998; 13: 419-427.

Aufgabenstellung

[0011] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, das eingangs 
genannte Beschichtungsverfahren sowie die bekann-
te Beschichtung derart weiterzubilden, dass die Kom-
plement-Aktivierung verringert wird.
[0012] Bei den eingangs genannten Verfahren wird 
diese Aufgabe dadurch gelöst, dass eine weitere 
Substanz in die Beschichtung eingelagert wird, durch 
die deren Benetzbarkeit gegenüber einer Beschich-
tung ohne diese Substanz verbessert wird, und zwar 
ohne, zumindest ohne wesentlichen Verlust an Stabi-
lität.
[0013] Dementsprechend wird bei der bekannten 
blutverträglichen Beschichtung die Aufgabe gelöst 
durch eine weitere Substanz, durch die die Benetz-
barkeit gegenüber einer Beschichtung ohne diese 
Substanz verbessert wird.
[0014] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird auf diese Weise vollkommen gelöst.
[0015] Die Erfinder der vorliegenden Anmeldung 
haben nämlich überraschenderweise festgestellt, 
dass eine Erhöhung der Benetzbarkeit dazu führt, 
dass die Komplement-Aktivierung gegenüber der be-
kannten Beschichtung verringert wird. Die Erfinder 
konnten ferner feststellen, dass es möglich ist, geeig-
nete weitere Substanzen auszuwählen, die zwar die 
Benetzbarkeit erhöhen, nicht jedoch zu einer Verrin-
gerung der Stabilität der Beschichtung führen. Mit an-
deren Worten, durch die nun erfindungsgemäß zu-
sätzlich in der Beschichtung vorgesehene weitere 
Substanz bleibt die Haftung der Beschichtung auf der 
Kunststoffoberfläche erhalten, es ist kein oder zumin-
dest kein wesentlicher Verlust der Stabilität zu ver-
zeichnen. Dies bedeutet, dass auch bei der neuen 
Beschichtung beispielsweise bei einem Langzeitkon-
takt der mit einer erfindungsgemäßen Beschichtung 
versehenen Kunststoffoberfläche mit Blut das Hepa-
rin nicht herausgewaschen wird und somit die anti-
thrombogenen Eigenschaften erhalten bleiben.
[0016] Gemäß einer Weiterbildung kann die weitere 
Substanz nachträglich auf die Beschichtung aus dem 
ionischen Komplex aufgebracht werden.
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[0017] Bei diesem Verfahren ist dann von Vorteil, 
dass sich die Substanz auch nachträglich noch in die 
Beschichtung einlagert, so dass einem bekannten 
Beschichtungsverfahren ein weiterer Behandlungs-
schritt nachgeschaltet werden kann. Mit anderen 
Worten, es ist möglich, die Kunststoffoberflächen zu-
nächst mit einer bekannten Beschichtung zu verse-
hen und dann einen weiteren Verfahrensschritt 
durchzuführen, bei dem erfindungsgemäß die weite-
re Substanz aufgebracht wird. Die weitere Substanz 
kann dabei aus einem organischen Lösungsmittel, 
Wasser oder einer wässrigen Emulsion aufgebracht 
werden.
[0018] Andererseits ist es bevorzugt, wenn die wei-
tere Substanz zu dem ionischen Komplex in die Lö-
sung gegeben wird.
[0019] Bei dieser Maßnahme ist von Vorteil, dass 
sie technisch einfach durchzuführen ist. Das bekann-
te Beschichtungsverfahren kann in der üblichen Wei-
se durchgeführt werden, wobei es lediglich erforder-
lich ist, zusätzlich zu dem ionischen Komplex noch 
die weitere Substanz in die Lösung zu geben. Damit 
können bekannte Prozessabläufe weitgehend beibe-
halten werden.
[0020] Insgesamt ist es bevorzugt, wenn die weitere 
Substanz ein Emulgator, vorzugsweise für Was-
ser-in-Öl-Emulsionen, oder ein Netzmittel, vorzugs-
weise ein zwitterionisches Netzmittel ist.
[0021] Die Erfinder der vorliegenden Anmeldung 
konnten feststellen, dass bei Verwendung derartiger 
weiterer Substanzen einerseits die Benetzbarkeit der 
Beschichtung deutlich verbessert wird, andererseits 
aber verhindert wird, dass der ionische Komplex wie-
der aus der Beschichtung herausgewaschen wird, 
wie es beispielsweise der Fall wäre, wenn schärfere 
Tenside verwendet würden.
[0022] Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn das 
Netzmittel ein Phosphatidylcholin, vorzugsweise Le-
cithin pflanzlichen Ursprungs, weiter vorzugsweise 
Soja-Lecithin ist.
[0023] Bei dieser Maßnahme ist von Vorteil, dass 
als weitere Substanz eine Zusammensetzung ver-
wendet wird, die prinzipiell bei mit Blut in Kontakt 
kommenden Oberflächen seit längerer Zeit einge-
setzt wird und deren Unbedenklichkeit in diesem Zu-
sammenhang bekannt ist. In diesem Zusammenhang 
wird auf die US 6,482,630 B2 verwiesen, die die Ver-
wendung von Lecithin in einem Antischäumungsmit-
tel zeigt.
[0024] Die Verwendung von Lecithin pflanzlichen 
Ursprungs, vorzugsweise von Soja-Lecithin, hat den 
weiteren Vorteil, dass verhindert wird, dass auch nur 
minimale Restverunreinigungen aus tierischen Orga-
nismen in die Beschichtung eingelagert werden kön-
nen, was insbesondere aus Gründen der Immunver-
träglichkeit von Vorteil ist.
[0025] Allgemein ist es bevorzugt, wenn die weitere 
Substanz in der Lösung oder Emulsion zu weniger 
als 1 Gew.-%, vorzugsweise zu weniger als 0,1 
Gew.-%, weiter vorzugsweise zu ca. 0,05 Gew.-% 

enthalten ist.
[0026] Die Erfinder der vorliegenden Anmeldung 
haben erkannt, dass bereits diese geringen Anteile 
der weiteren Substanz in der Lösung zu einer deutli-
chen Verbesserung der Benetzbarkeit der Beschich-
tung führen.
[0027] Allgemein ist es bevorzugt, wenn das kationi-
sche Tensid eine Ammoniumverbindung mit vier ali-
phatischen Alkylgruppen ist, wobei die Ammonium-
verbindung vorzugsweise ein Di-Methyl-Di-Alkyl(C10 
bis C18)-Ammonium-Kation ist.
[0028] Eine derartige Zusammensetzung des katio-
nischen Tensides ist aus der eingangs erwähnten US 
6,200,588 B1 bekannt.
[0029] Weiter ist es bevorzugt, wenn der ionische 
Komplex zu weniger als 1 Gew.-%, vorzugsweise zu 
ca. 0,2 Gew.-%, in der Lösung oder Emulsion enthal-
ten ist, wobei die Lösung vorzugsweise ein organi-
sches Lösungsmittel enthält.
[0030] Die Erfinder der vorliegenden Anmeldung 
haben erkannt, dass diese Merkmale zusammen mit 
der weiteren Substanz zu einer besonders gut be-
netzbaren und stabil auf der Kunststoffoberfläche 
haftenden Beschichtung führen.
[0031] Dabei ist es weiter bevorzugt, wenn das Lö-
sungsmittel polaren Alkohol und unpolaren Kohlen-
wasserstoff, vorzugsweise im Verhältnis von etwa 1:5 
enthält.
[0032] Diese Maßnahme ist unter verfahrenstechni-
schen Gesichtspunkten von Vorteil, denn in einer der-
artigen Lösung lassen sich der ionische Komplex so-
wie die weitere Substanz gut in Lösung bringen, wo-
bei nach dem Abdunsten des Lösungsmittels ein fest 
auf der Oberfläche haftender Film entsteht.
[0033] Vor diesem Hintergrund betrifft die vorliegen-
de Erfindung ferner eine medizinische Vorrichtung 
mit zumindest einer Kunststoffoberfläche, die die er-
findungsgemäße, blutverträgliche Beschichtung auf-
weist.
[0034] Vorzugsweise ist die blutverträgliche Be-
schichtung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren 
aufgebracht worden.
[0035] Die medizinische Vorrichtung ist dabei vor-
zugsweise Bestandteil einer mit Blut in Kontakt kom-
menden Vorrichtung, wie beispielsweise von Einmal-
geräten einer Herz-Lungen-Maschine, eines Oxyge-
nators, eines Katheters, eines künstlichen Herzens, 
einer künstlichen Niere, einer Gasaustauschmemb-
ran oder einer vaskulären Prothese.
[0036] Weiter vorzugsweise besteht die Kunst-
stoffoberfläche aus Polypropylen (PP), Polycarbonat 
(PC), Poly-4-Methyl-Pent-1-en (PMP), Polyurethan 
(PU), Polyethylen (PE), Polyester, Silikon, Hart- oder 
Weich-Polyvinylchlorid (PVC).
[0037] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung die 
Verwendung eines Emulgators, vorzugsweise für 
Wasser-in-Öl-Emulsionen, oder eines Netzmittels, 
vorzugsweise eines zwitterionischen Netzmittels, zur 
Verbesserung der Blutverträglichkeit einer mit einer 
Beschichtung aus einem ionischen Komplex aus an-
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ionischem Heparin oder Heparin-Derivat und kationi-
schem Tensid versehenen Kunststoffoberfläche, wo-
bei das Netzmittel vorzugsweise ein Phosphatidyl-
cholin, weiter vorzugsweise Lecithin pflanzlichen Ur-
sprungs, vorzugsweise Soja-Lecithin ist.
[0038] Weitere Vorteile ergeben sich aus der beige-
fügten Beschreibung.

Ausführungsbeispiel

[0039] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in den jeweils angegebenen 
Kombinationen, sondern auch in anderen Kombinati-
onen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne 
den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlas-
sen.

Beispiel 1: Herstellen des ionischen Komplexes

[0040] Wie im Beispiel 3 der eingangs erwähnten 
US 6,200,588 B1 beschrieben, wird ein ionischer 
Komplex aus Heparin und einer Ammoniumverbin-
dung mit vier aliphatischen Alkylgruppen wie folgt 
hergestellt:  
Di-Methyl-Di-Dodecyl-Ammoniumchlorid (6 Teile) 
und Di-Methyl-Di-Tetradecyl-Ammoniumchlorid (19 
Teile) werden zu Methanol (25 Teile) unter Rühren 
hinzugegeben und gelöst. Danach wird Wasser bis 
zu einer Konzentration von 70 % hinzugegeben, wo-
bei ein Teil des Ammoniumsalzes ausfällt.
[0041] Die entstandene Suspension wird auf 50°C 
erhitzt, um eine homogene Lösung zu erzeugen. 
Dann wird Heparin (10 Teile) in Wasser (25 Teile) ge-
löst und Methanol wird bis zu einer Konzentration von 
30 % hinzugegeben. Bei diesem Schritt fällt ebenfalls 
ein Teil des Heparins aus, so dass eine Suspension 
entsteht.
[0042] Diese Suspension wird auf 70°C erhitzt, um 
eine homogene Lösung herzustellen.
[0043] Die Lösung des Ammoniumsalzes wird trop-
fenweise zu der Heparinlösung unter Rühren hinzu-
gegeben. Das Reaktionsprodukt ist in dem Lösungs-
mittel unlöslich und fällt sofort aus. Das Präzipitat 
wird aufgenommen und gründlich gewaschen, um 
unreagiertes Heparin und Ammoniumsalz zu entfer-
nen.
[0044] Schließlich wird das Präzipitat zentrifugiert, 
um Wasser zu entfernen, und abschließend lyophili-
siert, was ein weißes Puder ergibt.

Beispiel 2: Herstellen einer beschichteten Kunst-
stoffoberfläche

[0045] Das weiße Pulver aus Beispiel 1 wird in ei-
nem Lösungsmittel aus 20 Gew.-% Propanol und 80 
Gew.-% Heptan gelöst. In diese Lösung wird zusätz-
lich Soja-Lecithin gegeben und unter Rühren eben-
falls aufgelöst.
[0046] Die Endkonzentrationen sind 99,75 Gew.-% 

Lösungsmittel, 0,2 Gew.-% ionischer Komplex aus 
Beispiel 1 und 0,05 Gew.-% Soja-Lecithin.
[0047] Diese Lösung wird auf eine hydrophobe 
Kunststoffoberfläche aus Polycarbonat aufgebracht. 
Nach dem Abdunsten des Lösungsmittels verbleibt 
ein fest auf der Oberfläche haftender Film, der ge-
genüber einer Beschichtung ohne Lecithin-Anteil 
eine verbesserte Benetzbarkeit aufweist.

Beispiel 3: Bestimmung der Komplement-Aktivierung

[0048] In einem Chandler-Loop-Test, wie er bei-
spielsweise beschrieben ist in Wendel et al., Journal 
of Biomaterials Application, 17:5-, wird die Hämo-
kompatibilität der im Beispiel 2 beschichteten Kunst-
stoffoberfläche mit frischem Humanblut getestet.
[0049] Zu diesem Zweck werden sieben Konnekto-
ren aus Polycarbonat so mit der neuen Beschichtung 
versehen, wie dies in Beispiel 2 beschrieben ist. Zum 
Vergleich werden sieben weitere Konnektoren aus 
Polycarbonat mit einer Beschichtung versehen, wie 
dies in Beispiel 2 beschrieben ist, wobei jedoch das 
Lecithin weggelassen wurde. Die Vergleichsbe-
schichtung entspricht damit der aus der eingangs er-
wähnten US 6,200,588 B1 beschriebenen Beschich-
tung.
[0050] Die sieben Konnektoren aus Polycarbonat 
wurden jeweils mit 3/8'' Silikon-Schlauch zu einem 
insgesamt 50 cm langen geschlossenen Ring ver-
bunden. Dieser Ring wies auf seiner Innenseite 90 % 
PC-Oberfläche und 10 % Silikon-Oberfläche auf.
[0051] Der Ring wird jeweils mit 20 ml frischem Hu-
manblut mit 1 IU/ml Heparin gefüllt und bei 37°C für 
90 Minuten mit 30 Umdrehungen pro Minute ge-
schleudert.
[0052] Anschließend werden verschiedene Blutpa-
rameter ermittelt, wie dies in der oben erwähnten Ver-
öffentlichung von Wendel et al. beschrieben ist.
[0053] Zur Bestimmung der Komplement-Aktivie-
rung wurde der TCC (SC5b-9), also der terminal 
complement complex mit einem ELISA-Test ermittelt, 
der von Quidel, San Diego, CA, USA, bezogen wur-
de.
[0054] Neben der erfindungsgemäßen sowie der 
bekannten Beschichtung (US 6,200,588 B1) wurden 
auch unbeschichtete Konnektoren aus Polycarbonat 
in dem oben beschriebenen Chandler-Loop-Test un-
tersucht. Jeder der drei Ringe wurde dabei sechsmal 
mit frischem Humanblut vermessen.
[0055] Für die Komplement-Aktivierung ergaben 
sich dabei folgende Werte:  
Unbeschichtet: 1094  
Bekannte Beschichtung: 3423  
Neue Beschichtung: 1603
[0056] Es ist zu erkennen, dass durch die neue Be-
schichtung die Komplement-Aktivierung verglichen 
mit der aus der US 6,200,588 B1 bekannten Be-
schichtung mehr als halbiert wurde.
[0057] Bei anderen, im Chandler-Loop-Test ermit-
telten Blutparametern ergab sich kein signifikanter 
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Unterschied zwischen der bekannten und der neuen 
Beschichtung. Dies gilt insbesondere für die Plate-
let-Zahl, β-Thromboglobulin, TAT (Thrombin-An-
ti-Thrombin-Komplex) und PMN-Elasthase (Polymo-
nonukleare Leukozyten).
[0058] Aus den vergleichenden Messergebnissen 
der oben beschriebenen Chandler-Loop-Tests ergibt 
sich, dass die Komplement-Aktivierung durch die 
neue Beschichtung deutlich verringert wurde, wäh-
rend die sonstigen Blutparameter nach wie vor gut 
sind, was darauf hindeutet, dass die neue Beschich-
tung stabil auf der Kunststoffoberfläche haftet.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur blutverträglichen Beschichtung 
von Kunststoffoberflächen, bei dem aus einer Lösung 
oder Emulsion ein ionischer Komplex aus anioni-
schem Heparin oder Heparin-Derivat und kationi-
schem Tensid stabil auf der Kunststoffoberfläche als 
haftende Beschichtung abgelagert wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine weitere Substanz in die Be-
schichtung eingelagert wird, durch die deren Benetz-
barkeit gegenüber einer Beschichtung ohne diese 
Substanz verbessert wird, und zwar ohne, zumindest 
ohne wesentlichen Verlust an Stabilität.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Substanz nachträglich auf 
die Beschichtung aus dem ionischen Komplex aufge-
bracht wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Substanz zu dem ioni-
schen Komplex in die Lösung gegeben wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Substanz 
ein Emulgator, vorzugsweise für Wasser-in-Öl-Emul-
sionen, oder ein Netzmittel ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Netzmittel ein zwitterionisches 
Netzmittel ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Netzmittel ein Phosphatidylcholin 
ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Netzmittel Lecithin pflanzlichen 
Ursprungs, vorzugsweise Soja-Lecithin ist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Substanz 
in der Lösung oder Emulsion zu weniger als 1 Ge-
wichtsprozent, vorzugsweise zu weniger als 0,1 Ge-
wichtsprozent enthalten ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die weitere Substanz in der Lösung 
oder Emulsion zu ca. 0,05 Gewichtsprozent enthal-
ten ist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass das kationische Ten-
sid eine Ammoniumverbindung mit vier aliphatischen 
Alkylgruppen ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ammoniumverbindung ein 
Di-Methyl-Di-Alkyl(C10 bis C18)-Ammonium-Kation 
ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der ionische Komplex zu 
weniger als 1 Gewichtsprozent, vorzugsweise zu ca. 
0,2 Gewichtsprozent in der Lösung oder Emulsion 
enthalten ist.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung ein or-
ganisches Lösungsmittel enthält.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das organische Lösungsmittel 
polaren Alkohol und unpolaren Kohlenwasserstoff, 
vorzugsweise im Verhältnis von etwa 1:5 enthält.

15.  Blutverträgliche Beschichtung für Kunst-
stoffoberflächen, mit einem ionischen Komplex aus 
anionischem Heparin oder Heparin-Derivat und kati-
onischem Tensid, gekennzeichnet durch eine weitere 
Substanz, durch die die Benetzbarkeit gegenüber ei-
ner Beschichtung ohne diese Substanz verbessert 
wird.

16.  Beschichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die weitere Substanz ein Emul-
gator, vorzugsweise für Wasser-in-Öl-Emulsionen, 
oder ein Netzmittel, vorzugsweise ein zwitterioni-
sches Netzmittel ist.

17.  Beschichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Netzmittel ein Phosphatidyl-
cholin ist.

18.  Beschichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Netzmittel Lecithin pflanzli-
chen Ursprungs, vorzugsweise Soja-Lecithin ist.

19.  Beschichtung nach einem der Ansprüche 15 
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das kationi-
sche Tensid eine Ammoniumverbindung mit vier ali-
phatischen Alkylgruppen ist.

20.  Beschichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ammoniumverbindung ein 
Di-Methyl-Di-Alkyl(C10 bis C18)-Ammonium-Kation 
ist.
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21.  Medizinische Vorrichtung mit zumindest einer 
Kunststoffoberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kunststoffoberfläche eine blutverträgliche Be-
schichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 20 auf-
weist.

22.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass die blutverträgliche 
Beschichtung nach dem Verfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 14 aufgebracht wurde.

23.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 21 
oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass sie Bestand-
teil einer mit Blut in Kontakt kommenden Vorrichtung, 
vorzugsweise von Einmalgeräten einer Herz-Lun-
gen-Maschine, eines Oxygenators, eines Kathethers, 
eines künstlichen Herzens, einer künstlichen Niere, 
einer Gasaustauschmembran oder einer vaskulären 
Prothese ist.

24.  Medizinische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kunststoffoberfläche aus PP, PC, PMP, PU, PE, Po-
lyester, Silikon, Hart- oder Weich-PVC besteht.

25.  Verwendung eines Emulgators, vorzugswei-
se für Wasser-in-Öl-Emulsionen, oder eines Netzmit-
tels, vorzugsweise eines zwitterionischen Netzmittels 
zur Verbesserung der Blutverträglichkeit einer mit ei-
ner Beschichtung aus einem ionischen Komplex aus 
anionischem Heparin oder Heparin-Derivat und kati-
onischem Tensid versehenen Kunststoffoberfläche.

26.  Verwendung nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Netzmittel ein Phosphatidyl-
cholin ist.

27.  Verwendung nach Anspruch 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Netzmittel Lecithin pflanzli-
chen Ursprungs, vorzugsweise Soja-Lecithin ist.

28.  Verwendung nach einem der Ansprüche 25 
bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass das kationi-
sche Tensid eine Ammoniumverbindung mit vier ali-
phatischen Alkylgruppen ist.

29.  Verwendung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ammoniumverbindung ein 
Di-Methyl-Di-Alkyl(C10 bis C18)-Ammonium-Kation 
ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
6/6


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche

